
bei dieser Art von „Anstiftungshandlungen“ von den 
schweren Formen der Beteiligung — hier unter dem 
Gesichtspunkt der Gruppenzugehörigkeit oder als Or
ganisator einer Gruppe — konsumiert. Bestimmt jedoch 
jemand eine Gruppe von Personen zum ungesetzlichen 
Grenzübertritt (§ 213 StGB) und wird dann die Tat in 
einer Gruppe begangen, so liegt Anstiftung zu einem 
schweren Fall des ungesetzlichen Grenzübertritts vor, 
sofern der Anstifter nicht nach anderen Bestimmungen 
strafrechtlich verantwortlich ist.
Fraglich erscheint, ob nach den §§ 162, 165 Abs. 2 und 
181 StGB der Anstifter bereits Organisator einer Gruppe 
ist. Der Organisator ist das Haupt der Gruppe und der 
Dirigent bei der Tatausführung; er ist tonangebend bei 
der Planung der Straftat und weist den Gruppenmit
gliedern die Rollen zu. Der Anstifter dagegen weckt 
nur den Entschluß zur Tat. Folglich ist auch in diesen 
Fällen von einem außerhalb der Gruppe Stehenden eine 
Anstiftungshandlung zum qualifizierten Fall möglich.
R ö m e r  u n d  S c h w a r z  haben zum Problem der Mit
täterschaft festgestellt, daß diese Teilnahmeform „stets 
der Beteiligungsform der Gruppe unterfällt, gleichgültig, 
um welche Form der Mittäterschaft es sich handelt“8. 
Diese Generalisierung und letztlich Identifizierung von 
Mittäterschaft und Gruppendelikt scheint allerdings 
kavjm haltbar zu sein. Das wechselseitige, arbeitsteilige, 
auf 'gemeinsamem Vorsatz beruhende Zusammenwir
ken ist sowohl bei Mittäterschaft als auch bei gruppen- 
deliktischem Handeln vorhanden. Insofern besteht eine 
weitgehende strukturmäßige Übereinstimmung. Es wäre 
aber verfehlt, jedes strafrechtswidrige Handeln, das die 
Voraussetzungen mittäterschaftlichen Handelns auf
weist, als Gruppendelikt zu qualifizieren. Von einer 
Gruppe im Sinne des jeweiligen Straftatbestandes kann 
erst dann gesprochen werden, wenn neben den allge
meinen Merkmalen der Gruppe auch die spezifischen 
Charakteristika des Tatbestandes, die sich in den un
terschiedlichen Zielen und Motiven des Zusammen
schlusses äußern, gegeben sind.
Die Stellung der Gehilfenhandlung zur Handlung in 
einer Gruppe muß unter ähnlichen Aspekten gesehen 
werden. Römer und Schwarz haben dazu betont, daß

6 Römer / Schwarz, a. a. O.. S. 385.
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Die strafprozessuale Regelung über die Durchführung 
der Ermittlungen in Strafsachen gewährleistet, daß alle 
zur Entscheidung über die strafrechtliche Verantwort
lichkeit erforderlichen Tatsachen von den staatlichen 
Untersuchungsorganen (§ 88 StPO) festgestellt werden 
(vgl. §§ 8, 22 StPO). Außer den in § 88 Abs. 2 StPO auf
gezählten Untersuchungsorganen können auch andere 
staatliche Organe Untersuchungen in Strafsachen 
durchführen, wenn sie dazu vom Staatsanwalt beauf
tragt werden (§ 90 StPO). Das ist jedoch nur dann mög
lich, wenn das betreffende Organ ein s t a a t l i c h e s  
Organ ist und die Untersuchungen in seinen Arbeits
bereich fallen. Dabei ist ferner zu berücksichtigen, daß 
diese Organe prozessuale Zwangsmaßnahmen nur 
durchführen dürfen, wenn sie dazu gesetzlich ermäch
tigt sind.
In den Diskussionen zur neuen Strafprozeßordnung 
wurde wiederholt die Frage gestellt, ob der Staatsan
walt berechtigt ist, bei Verletzung der Bestimmungen 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes die Durchführung 
der Untersuchungen gemäß § 90 StPO den Arbeits-

es um die i n h a l t l i c h e  Frage gehe, ob ein „ent
scheidender und wesentlicher Tatbeitrag für die Reali
sierung des Verbrechens von allen Beteiligten geleistet 
wird"7. Die Frage nach der Stellung des ..Gehilfen“ zu 
den die Straftat Ausführenden ist entscheidend dafür, 
ob eine Beihilfe oder eine Gruppenbeteiligung vorliegt. 
Stellt z. B. die „Gehilfenhandlung“ den mit dem „Ge
hilfen“ abgestimmten Tatbeitrag im Rahmen des ar
beitsteilig organisierten und in der Form kooperativer 
Zusammenwirkung durchgeführten Verbrechens dar. 
so liegt unstreitig eine Gruppenbeteiligung vor. Dage
gen liegt eine Gehilfenhandlung (§ 22 Abs. 2 Ziff. 3 
StGB) vor, wenn der Gehilfe nicht weiß, daß die Straf
tat, von mehreren gemeinsam in Gruppenform began
gen und er nicht in diesen Verband einbezogen wird. 
Zu beachten ist auch, daß z. B. bei einem von einer 
Gruppe begangenen Eigentumsdelikt. Begünstiger und 
Hehler (§§ 233, 234 StGB) weder Organisator noch Be
teiligter der Gruppe sein könen, da sie keine Straftat 
gegen das Eigentum, sondern gegen die staatliche Ord
nung begehen. Damit sind natürlich nicht jene Fälle 
gemeint, in denen vorher Gehilfenhandlungen zu ei
nem in Gruppenform begangenen Eigentumsdelikt zu
gesagt werden. Es liegt dann keine Begünstigung, son
dern eine Beteiligung an einem Gruppendelikt vor.

Gruppendelikt und gemeinschaftliche Tatbegehung
Zwischen einem Gruppendelikt und solchen Handlun
gen, die „von mehreren Tätern gemeinschaftlich be
gangen“ wurden (so z. B. §§ 121 Abs. 2 Ziff. 1, 122 Abs. 3 
Ziff. 1, 128 Abs. 1 Ziff. 2 StGB u. a.), bestehen Unter
schiede. Die gesetzliche Formulierung „von mehreren 
Tätern gemeinschaftlich“ kann nur die Beteiligungs
form der Mittäterschaft mit den Kriterien der gemein
samen Zielsetzung und der arbeitsteiligen Ausführung 
— d. h. wechselseitiges Verwirklichen von Tatbestands
merkmalen — erfassen. Die genannten Bestimmungen 
verlangen keine besonderen inhaltlichen Beziehungen 
der Täter zueinander. Das Gesetz trägt der besonderen 
Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlungen, die hier 
genannt und bei „gemeinschaftlicher Begehung“ mit 
schweren Strafen bedroht sind, in spezifischer Form 
Rechnung.

' Römer / Schwarz, a. a. O., S. 386.

der DDR

wird die Durchführung 
§ 90 StPO nicht übertragen
Schutzinspektionen zu übertragen. Das wurde wieder
holt bejaht.1 Diese Auffassung wurde damit begründet, 
daß die Arbeitsschutzinspektionen als gewerkschaftliche 
Organe staatliche Aufgaben durchführen, die Arbeits
schutzinspektoren berechtigt sind, den Leitern der Be
triebe und den Vorsitzenden der Genossenschaften 
verbindliche Auflagen zu erteilen, und die Leiter der 
Arbeitsschutzinspektionen das Recht haben, Ordnungs
strafverfahren einzuleiten und Ordnungsstrafen auszu
sprechen.
Es ist unbestritten, daß die Arbeitsschutzinspektionen 
die Kontrolle über die Einhaltung und Durchsetzung 
der Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschut
zes in den Betrieben und Genossenschaften ausüben 
(vgl. § 88 Abs. 4 GBA, §§ 28, 29 ASchVO und § 24 der 
3. DVO zum LPG-Gesetz). Unter anderem sind sie be
rechtigt, Untersuchungen zu den Ursachen von Geset
zesverletzungen auf diesem Gebiet und von Arbeits- •

• R. Müller („Die Aufgaben des Staatsanwalts im Ermittlungs
verfahren“, NJ 1968 S. 231 ff., insb. S. 232) kommt ebenfalls zu 
diesem Ergebnis.
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